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Lesehilfe zu den Abwägungsdokumenten zum Bebauungsplan der 

Innenentwicklung (§ 13a BauGB) Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des 

Justizvollzugsanstalt-Geländes“ 

 

Vorbemerkung: 

Das Abwägungsmaterial (Tabellen/ thematische Abwägung) hat einen Umfang von ca. 350 

DIN-A4-Seiten.  

Ziel war es, die Dokumente für den Gemeinderat so aufzubereiten, dass sämtliche 

eingegangenen Stellungnahmen – wie bisher üblich – vollständig in den Abwägungstabellen 

nachvollziehbar dargestellt und zugleich mit entsprechenden Abwägungsvorschlägen 

versehen sind. 

Angesichts der Vielzahl an Stellungnahmen, die sich wiederholt auf bestimmte Hauptthemen 

beziehen, erwies sich eine Einzelabwägung jeder Einwendung innerhalb der Tabelle als 

nicht zielführend. Eine solche Vorgehensweise hätte zu einer erheblichen Unübersichtlichkeit  

der Dokumente bzw. erheblichen Erhöhung der Seitenanzahl geführt. 

Die Verwaltung hat sich daher dazu entschieden, die häufig genannten Themenkomplexe in 

gesonderten, thematisch gegliederten Abwägungstexten zusammenzufassen. Durch 

farbliche Markierungen in den Abwägungstabellen ist ersichtlich, welcher Belang welchem 

thematischen Abwägungstext zugeordnet wurde. 

Den Mitgliedern des Gemeinderats wird empfohlen, zunächst die übergeordneten 

Abwägungstexte zu den häufigsten Themen zu lesen (Anlage 2: thematische 

Gesamtabwägung) und im Anschluss daran die eingereichten Belange in den Tabellen 

durchzugehen. 

Einzelabwägungen innerhalb der Tabellen wurden ausschließlich für die Belange 

vorgenommen, die keiner thematischen Zusammenfassung zugeordnet werden konnten. 
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Das Abwägungsmaterial zum Bebauungsplan der Innenentwicklung (§ 13a BauGB) Nr. 30 

„Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-Geländes“ der Stadt Naumburg 

(Saale) besteht aus folgenden Dokumenten: 

 

 Anlage 2: Thematische Abwägung der öffentlichen und privaten Belange 

 

 Denkmalschutz und Baukultur (§ 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB) 
 

 

 Maß der baulichen Nutzung – Dichte, Höhenentwicklung (§ 1 Abs. 6 
Nr. 1, 11 BauGB)  

 

 Verkehrliche Erschließung und Leistungsfähigkeit (§ 1 Abs. 6 Nr. 9 
BauGB)  

 

 Immissionsschutz (Lärm, Luft, Klima) (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB) 
 

 

 Grünordnung und Klimaanpassung (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB, § 1a 
Abs. 2 BauGB)  

 

 

Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung (§ 1 Abs. 6 Nr. 1 
BauGB) – Art der baulichen Nutzung – Rettungswache 
 

 

 

 

Berücksichtigung öffentlicher Belange bei der Aufstellung von 
Bauleitplänen – Bürgerbeteiligung (§ 1 Abs. 7 BauGB)  

 

 Nachbarinteressen und private Belange (§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB) 
Unterpunkt:  
Wertverlust der Immobilien 

 

 
 

 

 

 Anlage 3: Abwägungsprotokoll zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 

(Januar/Februar 2022) 

 

 Anlage 4: Abwägungsprotokoll zur förmlichen Beteiligung der Behörden und Träger 

öffentlicher Belange sowie Nachbargemeinden (Juni/Juli 2025)  

 Anlage 5: Abwägungsprotokoll zur förmlichen Beteiligung der Öffentlichkeit (Juni/Juli 

2025) 

 

 Anlage 6: Abwägungsprotokoll zur erneuten Beteiligung der Behörden und Träger 

öffentlicher Belange sowie Nachbargemeinden (September/Oktober 2025) 

 Anlage 7: Abwägungsprotokoll zur erneuten Beteiligung der Öffentlichkeit 

(September/Oktober 2025) 

 Anlage 8: Abwägungsprotokoll zur erneuten Beteiligung der Öffentlichkeit im Rahmen der 

der Sondersitzung des Ausschusses für Bau- und Wirtschaft vom 30.09.2025 zum 

Einwohnerantrag gemäß § 25 KVG zum Bebauungsplan Nr. 30 (September/Oktober 

2025) 

 

 Anlage 9: Planurkunde zum Bebauungsplan der Innenentwicklung (§13a) Nr. 30 

„Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-Geländes“ 

 Anlage 10: Begründung zum Bebauungsplan der Innenentwicklung (§13a) Nr. 30 

„Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-Geländes“ 
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Lesehilfe Abwägungstabelle 

 

 

 

 

 

Stellungnahme zur förmlichen 

Beteiligung mit Stand der 

Entwurfsunterlagen von April 2024 

Anonymisierte Nummer des Einwenders 

aus der Öffentlichkeit  

Abwägungsvorschläge zu den genannten Belangen in der thematischen Gesamtabwägung enthalten.  

Die laufenden Nummern dienen ausschließlich dazu, während der politischen Beratung bei Bedarf eine 

schnelle Zuordnung der jeweiligen Textpassagen zu ermöglichen. 

Bespiel: Anregung zur Abwägung unter Ö1 – laufende Nummer 5.1. 

Die unter laufender Nummer 6 

abgewogenen Belange konnten keiner 

thematischen Abwägung zugeordnet 

werden. Daher findet eine 

Einzelabwägung in der Tabelle statt.    

Wortlaut der eingereichten 

Stellungnahme 

 


